




�Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

An den eigenen Tod oder den eines Angehörigen 
denken viele Menschen nicht gern. Oft schieben 
wir solche Gedanken vor uns her! Deshalb ste-
hen wir einem plötzlichen Todesfall in der Familie 
und den damit verbundenen Erfordernissen in 
der Regel ratlos gegenüber. Der nächste Ange-
hörige, der den Tod des Ehegatten, eines Eltern-
teils oder eines nahen Verwandten miterleben 
muss, weiß zwar, dass er wegen einer Todes-
bescheinigung den nächsten Arzt zu informieren 
und ein Bestattungsinstitut mit der Beerdigung 
zu beauftragen hat, was aber weiter zu tun ist, 
wohin man sich wenden muss, um die notwen-
digsten Formalitäten zu erledigen, das erfahren 
Sie in dieser Broschüre.

Die Hinweise im Ratgeber für den Trauerfall 
der Stadt Gera sollen deshalb den Bürgerinnen 
und Bürgern helfen, ihre Angelegenheiten 
rechtzeitig zu regeln, und bei einem Todesfall 
in der Familie den nächsten Angehörigen quasi 
eine „Prüfliste“ an die Hand geben, damit nichts 
vergessen wird.

Friedhöfe sind in erster Linie Orte der Trauer und 
Besinnung, aber auch Orte des Lebens und der 
Begegnung. Die reich bebilderte Broschüre ent-
hält allerlei Wissenswertes zu den Friedhöfen in 
Gera, sodass ich Sie ermuntern möchte, in einer 
stillen Stunde das Heft in die Hand zu nehmen, 
um sich zu informieren.
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�

Rund ums Grabmal

der Verstorbene zu Lebzeiten hatte und
welche Wertschätzung und Liebe ihm
über den Tod hinaus zuteil wird.
Im Rahmen einer umfassenden Bera-
tung prüfen wir dann gemeinsam, ob
das erarbeitete Konzept, in den vorgege-
benen wirtschaftlichen Rahmen passt.
Sollte dies nicht gegeben sein, so bemüh-
en wir uns, ansprechende Alternativen
aufzuzeigen, welche preisgünstiger zu
realisieren sind.
Sollten Sie das Bedürfnis haben,
mehr zu erfahren, so stehen wir
Ihnen jederzeit gern und selbst-
verständlich kostenfrei, für ein
Gespräch zur Verfügung.

info@mueller-denkmale.de
www.mueller-denkmale.de

Hausanschrift:

R.-Alander-Straße 37
D-07570 Weida

Telefon
(03 66 03) 42 888

Telefax
(03 66 03) 46 351 info@mueller-denkmale.de

www.mueller-denkmale.de

Laden am Südfriedhof:

Wiesestraße 112
D-07548 Gera

Telefon
(03 65) 7 31 36 36

Telefax
(03 65) 7 31 36 37

Seit nunmehr 115 Jahren ist es gute
Tradition in unserer Familie, Grabmale
mit einem Charakter zu schaffen, welche
dem Anspruch eines Denkmales für einen
geliebten Menschen gerecht werden.
Mit unseren Arbeiten versuchen wir, sym-
bolhaft die ganz eigene Persönlichkeit des
Verstorbenen darzustellen.
Gelingt es uns, in Zusammenarbeit mit den
Angehörigen, die menschliche Individualität
herauszuarbeiten, so wird mit der Grab-
stätte ein Ort geschaffen, welcher Familie
und Freunden die Möglichkeit bietet, sich
zu erinnern und die eigene Trauerarbeit zu
leisten. Zudem kann dann jeder außenste-
hende Betrachter erkennen, welche Rolle

Wiesestraße 108
07548 Gera
Tel. 0365 5526290

Zeitzgrund 2
07646 Stadtroda
Tel. 036428 62069

Funk 0171 1700069

mailto:info@mueller-denkmale.de
http://www.mueller-denkmale.de
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�Auch das Sterben gehört zum Leben

Friedhöfe sind in erster Linie Orte für Bestattun-
gen und damit Ausdruck und Spiegel für den 
Umgang mit dem Tod innerhalb einer Gesell-
schaft. 

Die Stätten der letzten Ruhe sind aber nicht nur 
Orte der Trauer, sondern auch solche der Hoff-
nung, der Pietät und der würdigen Stille. Sie sind 
sogar Orte des Lebens und der Begegnung. 
Viele Menschen schätzen sie auch als grüne Er-
holungsräume und kulturelle Kleinode.

Unsere Friedhöfe verbinden das Notwendige mit 
dem Nützlichen, die materielle mit der geistigen 
Welt. Hier vollziehen sich Begegnungen zwi-
schen Trauernden und Spaziergängern. Gefühle 
werden ausgetauscht und menschliche Wärme 
vermittelt. Der Friedhof ist ein Treffpunkt für die 
Bevölkerung der Stadt oder eines Ortsteils. 

Auch ein Teil der Stadtgeschichte wird hier 
lebendig. Friedhöfe erzählen von den letzten 
Ruhestätten bekannter Familien und Persön-
lichkeiten. 

Seit Menschen auf dieser Erde leben, bestat-
ten sie ihre Toten. Wenn möglich, werden die 
Gräber gekennzeichnet und geschützt. Die Be-
stattungsformen des christlichen Abendlandes 
haben sich aus den biblisch-israelitischen und 
den antiken griechischen und römischen Traditi-
onen entwickelt. 

Die ersten Christen bestatteten ihre Toten in 
Felshöhlen, Erdgräbern, Gruften oder Katakom-
ben. Das Römische Reich kannte zur Zeit Chris-
ti sowohl Körper- wie Brandbestattungen. Die 
Christen bevorzugten, dem Auferstehungsglau-
ben gemäß, die Körperbestattung.



� Formalitäten und sonstige Maßnahmen in Stichworten

•  den Arzt benachrichtigen, wenn der Tod in 
der Wohnung eingetreten ist

• die Todesbescheinigung vom Arzt ausstellen 
lassen, wenn der Sterbefall in der Wohnung 
eingetreten ist

•  ein Bestattungsunternehmen mit der Überfüh-
rung beauftragen (welches auf Wunsch auch 
fast alle mit einem Sterbefall verbundenen Be-
hördengänge erledigt)

•  die Sterbeurkunden beim Standesamt des 
Sterbeortes ausstellen lassen

•  Bestattungsform festlegen (Erd- oder Feuer-
bestattung, Wahl- oder Reihengrab)

•  Sarg auswählen
•  Terminfestlegung bei Stadt und Kirche für die 

Trauerfeier und Beerdigung 
•  Ausgestaltung der Trauerfeier regeln (Orgel-

spiel, Dekoration, Sarggebinde, Kränze und 
Handsträuße)

•  Terminabsprache mit Druckerei wegen Anzei-
ge/Gedenkbildchen

•  Zeitungsanzeige (Familienanzeige, Nachruf) 
verfassen und bestellen

•  Adressen für Anschriften bei Trauerbriefen zu-
sammenstellen

•  dem Pfarrer oder Trauerredner Informationen 
über die verstorbene Person zukommen las-
sen

• Gaststätte, Restaurant oder Café reservieren
• mit Krankenkasse, Lebensversicherung bzw. 

Sterbekasse abrechnen
• den Tod eines Rentenempfängers beim 

Postrentendienst melden
• bei der Rentenversicherungsstelle Vorschuss-

zahlung beantragen
• Rentenanspruch geltend machen
• Beamtenversorgung und Zusatzversicherung 

beantragen
• den Sterbefall beim Arbeitgeber melden
• an Trauerkleidung denken
• Angehörige und Freunde benachrichtigen
• Erbschein beantragen und Testament eröff-

nen lassen (Notar einschalten)
• Wohnung kündigen, Übergabe regeln
• Zeitungen und Telefon ab- oder umbestellen
• Auto und Kfz-Versicherung ab- oder ummel-

den
• Post umbestellen
• Daueraufträge bei Banken und Sparkassen 

ändern
• Fälligkeit von Terminzahlungen prüfen
• Vereinsmitgliedschaften kündigen
• Abstellen von Gas und Wasser
• Heizungsanlage regulieren
• bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuerberater, No-

tar einschalten



�Was ist zu tun?

Bei einem Trauerfall ist es wichtig zu wissen, 
dass es die qualifizierten Bestattungsunterneh-
men als ihre eigentliche Aufgabe ansehen, den 
Hinterbliebenen hilfreich zur Seite zu stehen. 
Das betrifft entsprechend den an sie gerichteten 
Wünschen die Ausrichtung und Durchführung 
der Bestattung, die Erledigung der Formalitäten 
bei Behörden, Kirchengemeinden, Friedhofsver-
waltungen und Krankenhäusern.

So wird auch die mündliche Anzeige eines Ster-
befalles in der Wohnung überwiegend durch die 
Bestatter übernommen. 

Die Anzeige eines Sterbefalles kann aber nur 
dann reibungslos geschehen, wenn die entspre-
chenden Unterlagen stets griffbereit sind.

Anzeige beim Standesamt

Jeder Sterbefall ist spätestens am folgenden 
Werktag nach dem Todestag dem zuständigen 
Standesamt anzuzeigen.

Zuständig für die Beurkundung eines Sterbefalles 
ist das Standesamt, in dessen Bezirk der Tod 
eines Menschen eingetreten ist. Für die Stadt 
Gera ist dies das Standesamt mit Sitz „Markt 6“, 
Postanschrift: Kornmarkt 12 in 07545 Gera. 

Ist der Tod im Krankenhaus eingetreten, so er-
folgt die schriftliche Anzeige durch die dortige 
Verwaltung. Ansonsten ist der Tod mündlich von 
einem der nächsten Angehörigen oder einem be-

auftragten Bestatter beim Standesamt anzu-
zeigen.

Erforderliche Urkunden 

Für die Eintragung des Sterbefalles in das Ster-
bebuch sollten folgende Unterlagen vorgelegt 
werden:

• Todesbescheinigung und Leichenschauschein 
des Arztes

• bei mündlicher Anzeige des Todesfalles der 
Personalausweis des Anzeigenden

• bei Verheirateten oder verheiratet Gewesenen 
ein Auszug aus dem Familienbuch vom Stan-
desamt des Wohnortes. 

Das Familienbuch beim Standesamt ist nicht zu 
verwechseln mit dem Stammbuch der Familie, 
das die Eheleute in ihrem Besitz haben! Dieses 
kann zur Eintragung des Sterbefalles mit vorgelegt 
werden. Im Zweifel folgende Urkunden mitbringen: 
Heiratsurkunde, bei Witwen oder Witwern die 
Sterbeurkunde des verstorbenen Partners, bei 
Geschiedenen das Scheidungsurteil mit Rechts-
kraftvermerk, bei Ledigen die Geburtsurkunde.

Nicht zu vergessen den Personalausweis und/ 
oder den Reisepass des/der Verstorbenen.

Die Vorlage dieser Urkunden ist nicht erfor-
derlich, wenn die entsprechenden Perso-
nenstandsbücher beim Standesamt geführt 
werden.



8 Wer bestimmt Bestattungsart und Bestattungsort?

Art und Ort der Bestattung richten sich zunächst 
nach dem Willen des Verstorbenen.

Hat der Verstorbene Wünsche in dieser Hinsicht 
geäußert, so vertraut er in der Regel darauf, 
dass seine Angehörigen seinen Willen erfüllen 
werden. Rechtlich bindend sind jedoch getrof-
fene Anordnungen nur dann, wenn sie als form-
gerechter letzter Wille verfasst wurden.

Fehlt es an einer Willensäußerung des Verstor-
benen, so sind die Angehörigen berechtigt, 
über Art und Ort der Bestattung und die Ein-
zelheiten zu deren Gestaltung zu entscheiden. 
Dabei geht der Wille des überlebenden Ehe-
gatten vor dem aller Verwandten. Hinterlässt 
der Verstorbene keinen Ehegatten, so geht der 

Wille der Kinder oder ihrer Ehegatten dem der üb-
rigen Verwandten, der Wille näherer Verwandter 
dem der entfernteren Verwandten oder des Ver-
lobten vor.

Zuständig für alle mit der Bestattung zusam-
menhängenden Friedhofsangelegenheiten ist die 
Friedhofsverwaltung, Büro auf dem Ostfriedhof 
(Tel. 03 65/8 33 38 41 oder 8 33 38 42). 

Dort werden auch Auskünfte über die verschie-
denen Bestattungsarten (Reihen- oder Wahl-
gräber, Aschenstätten) sowie Gestaltung von 
Grabmälern und Grabeinfassungen erteilt. Auch 
bezüglich der Höhe der von der Bestattungsform 
abhängigen Friedhofsgebühren kann auf Wunsch 
Auskunft gegeben werden.



�

Wir 

helfen

Ihnen 

weiter.
Wir sind für Sie da,
wann immer Sie uns brauchen

Tag & Nacht
0365/8813140

Heinrichstr. 43 | 07545 Gera

http://www.bestattungshaus-pflugbeil.de


�0 Trauerfeier und kirchliche Beerdigung

War ein Verstorbener Mitglied einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft (z. B. evange-
lische Landeskirche, römisch-katholische Kirche) 
und lässt sich diese Zugehörigkeit durch die Mel-
dedatei bzw. durch die Heirats- und Familienbü-
cher beim Standesamt nachweisen, so wird die 
Konfessionszugehörigkeit in die Sterbeurkunde 
eingetragen, sofern die Angehörigen damit ein-
verstanden sind.

Für das Pfarramt, welches für die kirchliche Be-
erdigung zuständig ist, gilt dies gleichzeitig als 
Nachweis, dass der Verstorbene seiner Kirche bis 
zum Tod angehörte.

Die nächsten Angehörigen sollten direkt mit dem 
zuständigen Pfarramt Kontakt aufnehmen, um ein 
Gespräch zur Vorbereitung der kirchlichen Beerdi-
gung zu vereinbaren.

Falls keine kirchliche Beerdigung gewünscht wird, 
ist das beauftragte Bestattungsunternehmen auf 
Wunsch gerne bereit, einen Trauerredner zu ver-
mitteln. Gleiches gilt für Art und Form der Ausge-
staltung der Trauerfeier.

Das Abschiednehmen vom Verstorbenen am of-
fenen Sarg ist grundsätzlich möglich, aber mit der 
Friedhofsverwaltung oder dem Bestattungsunter-
nehmen zu vereinbaren.



��Die freie Trauerfeier – 
eine Alternative zur konfessionellen Bestattung

Verstorbene, die aus der Kirche ausgetreten 
waren, Menschen, die nie getauft wurden, An-
gehörige, die für ihren Trauerfall eine Gestaltung 
ohne kirchliche Begleitung wünschen, Verfü-
gungen, die in einem Vorsorgeauftrag getroffen 
wurden – es gibt viele Gründe, einen Todesfall 
mit einer konfessionsfreien Trauerfeier zu wür-
digen. 

Die freie Trauerfeier bietet umfassende Möglich-
keiten, den individuellen Gesichtspunkten eine 
Sterbefalls gerecht zu werden. Sie ist weder ei-
ner Lehre noch einer Institution verpflichtet und 
kann sich daher ganz auf das einlassen, was 
den Betroffenen wichtig und hilfreich ist.

Freie Redner sprechen auch anlässlich anderer 
einschneidender biografischer Stationen wie 
Geburt und Hochzeit. Bei einer Trauerfeier sind 
sie in der Lage, sowohl mit religiösen als auch  

mit atheistischen Lebenskonzepten umzu-
gehen und sie angemessen zur Geltung zu 
bringen. Großer Wert liegt dabei auf der Darle-
gung der prägnanten Lebenslinien und der im 
Leben des Verstorbenen verwirklichten Werte. 
An dieses Nachzeichnen eines nun beendeten 
Weges knüpfen sich Aussagen, die über dieses 
persönliche Leben hinausgehen und die den 
Hinterbliebenen und Trauernden einen kons-
truktiven Umgang mit der veränderten Situation 
ermöglichen.

Flankiert wird dieses Vorhaben von den musika-
lischen und literarischen Möglichkeiten, die den 
Wünschen der Angehörigen oder dem Leben 
des Verstorbenen entspringen. Musik und Poesie 
sind ein Spiegel dieser gelebten Existenz, Worte 
und Klänge sprechen aus erlebten Ebenen. So 
wird die gesamte Trauerfeier zu einer Erfahrung 
von höchster Intensität und Authentizität.

mailto:heim@feierrede.de
http://www.feierrede.de


�� Blumenschmuck und Grabbetreuung

Ob nach den Wünschen, die der Verstorbene zu 
Lebzeiten geäußert hat, oder nach den Vorstel-
lungen der Angehörigen – für Grün- und Blumen-
schmuck als würdigen Rahmen für eine Trauer-
feier sind die Floristen und Gärtner Ihre direkten 
Ansprechpartner.

Bei ihnen fi nden Sie kompetente Beratung, in-
dividuelle Gestaltungsvorschläge und umfas-
senden Service; die Umsetzung Ihrer Vorgaben 
steht dabei stets im Vordergrund.

Außerdem stehen die Floristen und Gärtner 
für die weitere Grabpfl ege und Gestaltung des 
Grabschmuckes zur Verfügung. 

Art und Umfang der Leistungen bestimmen Sie 
ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen – 
die Floristen und Gärtner garantieren Ihnen ein 
gepfl egtes Grab für einen langen Zeitraum.

Gärtnereien und Blumengeschäfte



��Versicherungen, Vereine, Banken usw. informieren

Weiterhin ist die zuständige Krankenversicherung 
unter Vorlage der vom Standesamt ausgestellten 
gebührenfreien Sterbeurkunde zu informieren.

Andere Versicherungen

Erhielt der Verstorbene eine Kriegsrente oder 
die Verstorbene eine Kriegswitwenrente, ist um-
gehend eine Anzeige beim zuständigen Versor-
gungsamt erforderlich. In bestimmten Fällen ist 
auch die private Unfallversicherung, eine Privat-
Sterbekasse oder bei einer bestehenden Le-
bensversicherung die zuständige Versicherung 
vom Todesfall zu informieren. 

Daneben sind auch andere abgeschlossene 
Versicherungen, wie z. B. die Privathaftpflicht-, 
Rechtsschutz-, Hausrat-, Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung, vom Todesfall zu unterrichten, 
damit ggf. für den die Nachfolge antretenden 
Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz 
weiterhin aufrechterhalten werden kann.

Mitgliedschaften

War der Verstorbene Mitglied in einem Verein, 
einer Partei oder in einem Berufsverband, so ist 
auch dorthin der Tod mitzuteilen. Falls der Ehe-
partner an einer Fortsetzung der Mitgliedschaft 
interessiert ist, was in der Regel sinnvoll erscheint, 

um bestehende Kontakte aufrechtzuerhalten, 
sollte dies ebenfalls mitgeteilt werden. War 
der Verstorbene aktives Mitglied, sollte die 
Vereins- bzw. Verbandsleitung rechtzeitig vom 
Tode ihres Mitgliedes informiert werden, da üb-
licherweise eine Abordnung an der Bestattung 
teilnehmen möchte und – bei besonders ver-
dienstvoller Tätigkeit – eine Trauerrede gehalten 
wird.

Sonstige Erledigungen

Banken, Sparkassen oder Postscheckamt, bei 
denen der Verstorbene ein Konto hatte, sind 
ebenfalls zu verständigen. Sofern keine Konto-
vollmacht durch einen Angehörigen bestand, 
sind Zahlungsanweisungen nur dann möglich, 
wenn der Betreffende einen Erbschein des zu-
ständigen Notariats vorlegt. In der Praxis jedoch 
begleichen die meisten Banken die anfallenden 
Beerdigungskosten zulasten des Kontos des 
Verstorbenen, sofern die Auslagen durch Origi-
nalrechnungen nachgewiesen werden.

Weiterhin ist zu prüfen, ob Änderungs- oder 
Kündigungsmitteilungen an den Wohnungsver-
mieter sowie für den Bezug von Strom, Gas, 
Wasser oder sonstige Verpflichtungen des 
Verstorbenen (Zeitungsabonnement, Buch- 
oder Zeitschriftenklub usw.) erforderlich sind.



�� Nachlassregelung

Es empfiehlt sich, die eigenen Angelegenheiten 
rechtzeitig und umsichtig zu ordnen. Dies sollte 
insbesondere dann geschehen, wenn man als 
Einzelperson lebt und kinderlos ist oder unver-
heiratet mit einem Partner zusammenlebt.

Insbesondere Alleinstehenden ist zu raten, 
Namen und Anschriften von zu benachrichti-
genden Verwandten und Bekannten sowie an-
dere wichtige Informationen an leicht auffind-
baren Stellen in der Wohnung zu hinterlegen.

Hat der Verstorbene weder ein Testament noch 
einen Erbvertrag hinterlassen, greift die gesetz-
liche Erbfolge ein. Danach gilt grundsätzlich, 
dass der Verstorbene von seinem Ehegatten 
und seinen Kindern jeweils zur Hälfte beerbt 
wird, sofern die Ehegatten im gesetzlichen 
Güterstand lebten (Zugewinngemeinschaft).

Soll von der gesetzlichen Erbfolge abgewichen 
werden, muss man eine Verfügung von Todes 
wegen errichten. Mit einem Testament oder 
Erbvertrag kann man den Übergang seines Ver-
mögens auf eine oder mehrere Personen indivi-
duell nach seinen Vorstellungen regeln. Ein no-
tariell beurkundetes Testament ist insbesondere 
in den Fällen ratsam, in denen der Verstorbene 

Grundbestiz oder nicht nur geringfügiges Vermö-
gen hinterlässt. Damit ist sichergestellt, dass der 
Nachlass auch demjenigen zukommt, den der 
Erblasser zu Lebzeiten begünstigen wollte. Dane-
ben hat das notarielle Testament den Vorteil, dass 
der Erbe nach dem Tod des Erblassers keinen 
Erbschein mehr beantragen muss.

Grundsätzlich kann man sein Testament jederzeit 
ändern oder aufheben. Treffen Ehegatten in einem 
gemeinschaftlichen Testament aber eine wechsel-
seitige Verfügung, sind sie an diese gebunden.

Wollen sich Personen, die nicht miteinander ver-
heiratet sind, gegenseitig binden, müssen sie ei-
nen Erbvertrag errichten, da ihnen die Form eines 
gemeinschaftlichen Testaments nicht offensteht. 
Der Erbvertrag bedarf zwingend der notariellen 
Beurkundung.

Zur Sicherheit empfiehlt es sich, Informationen bei 
einem zugelassenen Notar im Amtsbereich Gera/
Weida einzuholen.

Wird im Nachlass ein handgeschriebenes Testa-
ment mit Datum und Unterschrift des Erblassers 
gefunden, ist dies umgehend von den Angehörigen 
dem zuständigen Nachlassgericht auszuhändigen.



��

mailto:notarhunke@gmx.de
mailto:dotterweich-gera@notar-in-thueringen.de
http://www.dotterweich-gera.notar-in-thueringen.de
mailto:notarg.schwarzer@gmx.de
mailto:notar.zeiler@versanetonline.de
http://www.zeiler-weida.notar-in-thueringen.de
mailto:notarsauer@t-online.de
mailto:mail@notarin-oehler.de
http://www.notarin-oehler.de
mailto:notarin@talke.org
http://www.talke.org


�� Bei uns sind Sie in guten Händen

Ein jegliches hat sein Zeit;
und alles Vorhaben

unter dem Himmel hat 
seine Stunden.

Prediger 3

07548 Gera · Wiesestraße 3

 03 65/8 00 53 43
TAG und NACHT für Sie erreichbar.

http://www.bestattungshaus-uwe-schmidt.de
http://www.bestattung-franke.de


��Friedhöfe in Gera

Die Stadt Gera betreibt insgesamt 13 Fried-
höfe, die Fläche entspricht in der Summe 
über 27,5  Hektar. Die Hauptfriedhöfe befi nden 
sich in den Stadtteilen Leumnitz (Ostfriedhof), 
Debschwitz (Südfriedhof), Untermhaus (Friedhof 
Untermhaus) und Langenberg (Friedhof Langen-
berg). 

Die anderen Friedhöfe befi nden sich in den ein-
gemeindeten Orten umliegend um Gera. 

Neben der Durchführung von Bestattungen 
werden zahlreiche Pfl egearbeiten an den Grün-
anlagen und Grabfeldern sowie Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten durch das Friedhofs-
personal erfüllt. Nicht zu vergessen ist der gere-
gelte Winterdienst, der auch an Sonn- und Feier-
tagen wahrgenommen werden muss.

Zu den Verwaltungsaufgaben gehören die Ver-
gabe der Bestattungstermine, das Führen und 
Ergänzen der Grabbücher, die Beratung der Hin-
terbliebenen und die Vergabe von Grabstätten.

Auch die Kontrolle der Grabstätten und Grab-
denkmale auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
bzw. die Standfestigkeit von Grabsteinen liegt 
bei der Friedhofsverwaltung.



�8 Friedhöfe in Gera

Friedhof Untermhaus

Der Friedhof Untermhaus befi ndet sich im 
Randgebiet des Stadtbezirkes Untermhaus.
Eine Trauerhalle mit ca. 30 Sitzplätzen steht 
den Bürgern von Untermhaus für Trauerfeiern 
zur Verfügung. 

Gesamtfl äche: 16.286 m² = 1,6 ha
Grabstätten: 1.367I

Ostfriedhof

Auf dem Ostfriedhof befi nden sich die Hauptstelle 
der Friedhofsverwaltung, die Feierhalle, die Ab-
schiedsräume und das Krematorium in einem neu 
gebauten Gebäudekomplex.

Außerdem befi nden sich auf dem Ostfriedhof 
noch die historische Feierhalle und das histo-
rische Krematorium. Beide Anlagen sind nicht 
mehr in Betrieb.

Gesamtfl äche: 175.155 m² = 17,5 ha
gültige Grabstätten: 8.365
davon Kriegsgräber: 1.333



��Friedhöfe in Gera

Südfriedhof

Der Südfriedhof liegt im Stadtbezirk 
Debschwitz und ist der zweitgrößte Friedhof in 
Gera. Auf dem Friedhof befi ndet sich eine Ka-
pelle, die jedoch zurzeit nicht genutzt werden 
kann.

Gesamtfl äche: 53.096 m² = 5,3 ha
gültige Grabstätten: 4.845
davon Kriegsgräber: 259
Gräber für Gefallene während 
des Kapp-Putsches: 14

Friedhof Langenberg

Im Stadtteil Langenberg befi ndet sich dieser 
Friedhof. Auf dem Friedhof steht eine Trauerhalle 
mit ca. 35 Sitzplätzen. Sie wird bevorzugt von 
den Einwohnern von Langenberg für Trauerfei-
ern genutzt. Aber auch anderen Bürgern der 
Stadt steht diese Halle zur Nutzung zur Verfü-
gung.

Gesamtfl äche: 12.703 m² = 1,2 ha
gültige Grabstätten: 897
davon Kriegsgräber: 17



�0 Rechtliche Beratung

Lassen Sie sich in erbrechtlichen Fragen von er-
fahrenen Rechtsanwälten beraten.

Diese helfen unter anderem bei:
•  der Ermittlung der gesetzlichen Erbfolge
•  Gestaltung eines Testaments oder Erbvertrags, 

einer Vollmacht, Vorsorgevollmacht oder Pati-
entenverfügung

•  Erbausschlagungen oder der Begrenzung der 
Erbenhaftung für Schulden des Erblassers

•  Erbauseinandersetzungen unter mehreren Erben
• Testamentsvollstreckungen
• Vermögensübertragungsplänen
• Unternehmensnachfolgeregelungen

In diesen und vergleichbaren Fällen kann eine Be-
ratung und Vertretung durch einen Anwalt Ihnen 
zusätzliche Belastungen abnehmen und unnötige 
Risiken vermeiden. Eine Auswahl an spezialisier-
ten Rechtsanwälten fi nden Sie in diesem Ratge-
ber. Diese stehen Ihnen unter den angegebenen 
Adressen gern zur Verfügung.



��Kirchliche Trauerfeiern

Die Anmeldung einer kirchlichen Trauerfeier soll 
beim Pfarramt bei der zuständigen Pastorin oder 
dem zuständigen Pfarrer der Wohnsitzkirchge-
meinde erfolgen. Die Terminfestsetzung ist mit 
dem Pfarrer/der Pastorin abzustimmen, der/die 
die Trauerfeier leitet.
Im Zusammenhang mit der Anmeldung wird ein 
Termin für ein Gespräch mit den Angehörigen 
vereinbart. Dieses Gespräch gilt als Vorbereitung 
der Trauerfeier und der Begleitung der Angehö-
rigen.

Trauerfeier:

Die kirchliche Trauerfeier ist ein Gottesdienst, der 
in besonderer Weise das Leben des Verstorbenen 
in den Blick nimmt, die Situation der Trauernden 
beleuchtet und im Licht der Botschaft von Kreuz 
und Auferstehung Jesu nach Punkten der Hoff-
nung und des Trostes Ausschau hält. Biblische 
Texte, Gebete und der Segen sind Bestandteil 
des christlichen Trauergottesdienstes.

Kirchliche Trauerfeiern können in den Feierhal-
len der städtischen Friedhöfe, auf kirchlichen 
Friedhöfen im Freien oder in der Friedhofskapelle 
oder in den Kirchen der zuständigen Gemeinden 
stattfinden.

Kirchliche Friedhöfe werden in den zuständi-
gen Kirchgemeinden verwaltet. Soll dort bei-
gesetzt werden, sind die Formalitäten in dem 
zuständigen Pfarramt zu klären.

Bei Anfragen o. g. Themen betreffend können 
Sie sich an folgende Einrichtungen wenden.

Ev.-luth. Kirchgemeinde Gera
Talstraße 30, 07545 Gera
Tel.: 03 65/8 00 12 65

Ev.-luth. Superintendentur Gera
Talstraße 30, 07545 Gera
Tel.: 03 65/8 00 12 64

Kath. Pfarrei St. Elisabeth
Kleiststraße 7, 07546 Gera
Tel.: 03 65/2 64 61
www.kath-kirche-gera.de

Kath. Pfarrei Hl. Maximilian Kolbe
Otto-Rothe-Straße 43, 07549 Gera
Tel.: 03 65/7 34 31 50
www.heiliger-maximilian-kolbe-gera.de

http://www.kath-kirche-gera.de
http://www.heiliger-maximilian-kolbe-gera.de


�� Plan Ostfriedhof

 Gebäude
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��Plan Südfriedhof



�� Stadtverwaltung Gera – Eigenbetrieb 
Geraer Stadtgrün, Forsten und Friedhöfe
Durch den Eigenbetrieb Geraer Stadtgrün, Fors-
ten und Friedhöfe werden folgende Friedhöfe 
verwaltet:

der Ostfriedhof, der Südfriedhof, die Friedhöfe 
Untermhaus, Langenberg und die Ortsteilfried-
höfe Cretzschwitz, Kleinfalke, Naulitz, Negis, 
Thieschitz, Wernsdorf und Zeulsdorf sowie die 
kirchlichen Friedhöfe in Dürrenebersdorf und 
Kaimberg.

Die Friedhofsverwaltung befindet sich im Neu-
bau auf dem Ostfriedhof (Dehmelstraße 66).

Sprechzeiten der Friedhofsverwaltung 
auf dem Ostfriedhof:
Di. 8.30–12.00 und 13.00–17.00 Uhr
Do. 8.30–12.00 und 13.00–17.00 Uhr

Termine, die außerhalb dieser Zeiten gewünscht 
werden, bitte mit den Mitarbeitern des Ostfried-
hofes telefonisch vereinbaren. Das Gleiche gilt 
für Termine auf den Ortsteilfriedhöfen.

Friedhofsverwaltung Ostfriedhof:
Tel. 03 65/8 33 38-41

Friedhofsverwaltung Außenfriedhöfe:
Tel. 03 65/8 33 38-42

Bestattungsanmeldungen und Genehmigungen 
erfolgen über die Friedhofsverwaltung!

Rufnummern Eigenbetrieb:
Sekretariat Tel. 03 65/8 33 38-0
 Fax 03 65/8 33 38-15

E-Mail-Adresse:
 geraer.stadtgruen@t-online.de

Betriebsanschrift:
Stadtverwaltung Gera
Eigenbetrieb
Geraer Stadtgrün, Forsten und Friedhöfe
Friedhofstraße 10
07546 Gera

Hinweise:

Die Anfahrt zur Friedhofsverwaltung, neuen Fei-
erhalle und zum Krematorium erfolgt über die 
Dehmelstraße. Hier stehen ausreichend Parkplät-
ze zur Verfügung.

Für Trauerfeiern und Abschiednahmen stehen 
Feierhallen auf dem Ostfriedhof, dem Untermhäu-
ser- und dem Langenberger Friedhof zur Verfü-
gung. Spezielle Abschiedsräume sind auf dem 
Ostfriedhof vorhanden. Die kleinen Hallen in Un-
termhaus und Langenberg können ebenfalls zur 
Abschiednahme genutzt werden. Über spezielle 
Fragen zur Gestaltung von Trauerfeiern und Ab-
schiednahmen befragen Sie Ihr ausgewähltes Be-
stattungsinstitut. Alle Grabangelegenheiten bera-
ten Sie bitte mit der Friedhofsverwaltung.

mailto:geraer.stadtgruen@t-online.de
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